














































































































































































































































































































001-168 7963  10/28/03  1:29 PM  Page 143

143 -

Seitdem wurde es in dem Kampf des Mennonitentums um Glaubens- und 
Gewissensfreiheit immer stiller; gegenwärtig ist die Gemeinschaft mundtot 
gemacht worden. 

Entsprechend dem gewaltmäßigen Charakter des Stalinismus hat der 
Kampf gegen da.s Mennonitentum die Form eines handfesten Zupackens 
angenommen. Zerstörung der Bethäuser, Vertreibung und Verhaftung der 
Prediger und Brandschatzung der Kassen sollen die mennonitische 
Glaubensgemeinschaft als äußere Organisationtreffen und zerstören. 
Unter diesen Umständen droht der Gemeinschaft die tatsächliche Ver­
nichtung. 

Nicht viel glücklicher verlief für die Mennoniten die Lösung der Wehrfrage 
iiµ kommunistischen Staat. Die Befreiung vom Militärdienst aus religiöser 
Überzeugung wurde, wohl aus klassen- und militärpolitischen Motiven, im 
Einzelfall für zulässig erklärt. Die Grundlage gibt Art. 6, Satz 2 des Gesetzes 
über Trennung der Kirche vom Staat für die R. S. F. S. R. und die U. S. S. R. 
(S. 130, Anm. 2) wonach als Ausnahme von der allgemeinen Regel der U nmög­
lichkeit, sich einer bürgerlichen Pflicht unter Hinweis auf die religiöse 
Überzeugung zu entziehen, die Möglichkeit des Ersatzes einer Pflicht durch 
eine andere auf Grund eines jedesmaligen besonderen Gerichtsbeschlusses 
gegeben wird. Der Grundsatz der Wehrpflicht aller Werktätigen wurde 
schon in der Verfassung der R. S. F. S. R. vom 10. Juli 1918, Art. 19 (1925 
Art. 10) ausgesprochen. Bis zum Erlaß des Gesetzes über die Kriegsdienst­
pflicht im Jahre 1925 wurden u. a. folgende Ausführungsbestimmungen zu der 
individuellen Befreiung vom Militärdienst erlassen: In jedem Einzelfall 
1. Feststellung, a) ob die betreffende Sekte Militärdienst tatsächlich aus­
schließt, was seit 1923 für die, ,Mennoniten (Nachkommen von Auswanderern 
aus Holland (!) und Deutschland)" vorausgesetzt wird (Zirkular N. K. J., 
der R. S. F. S. R. Nr. 237 im Ezenedelnik Sovet. Justicii (Wochenblatt der 
Sow.-Justiz 1923, Nr. 44.) b) ob der Nachsuchende zu dieser Sekte 
gehört, c) ob er die Lehren der Sekte im Leben verwirklicht; 2. Einreichung 
des Befreiungsgesuches an das Gericht innerhalb einer bestimmten Frist 
und persönliche Vertretung desselben; 3. Festsetzung der Ersatzdienstart 
( die nicht wünschenswerter sein darf als die abgelehnte Pflicht) durch das 
Gericht 1). 

Diese Grundsätze gingen ein in das Gesetz über die Kriegsdienstpflicht 
vom 18. September 1925 (Verordnung des Rats der Volkskommissare der 
U. d. S. S. R., Ges.-Samml. 1925, 62-463, Izv. vom 23. Sept. 1925, Nr. 217, 
Art. 216 ff.). Der entscheidende Artikel 216 lautet: 

1) R. S. F. S. R.: Dekret v. 4. Januar 1919, a. a. 0., S. 378 und v. 14. Dez. 1920. 
Ges.-Samml. 99-527; Zirk. N. K. J. vom 15. Febr. 1922, Nr. 84; Zirk. N. 
K. J. vom 15. August 1921, Art. 1-3, Protokoll der Plenarsitzung des Obersten 
Gerichts .vom 16. Febr. 1924, E. S. J. 1924 Nr. 15; Zirk. desselben vom 30. Juli 1924, 
E. S. J. 1924, Nr. 33; N. K. J. Beschluß an Ober.-Ger. vom 7. 4; 1924, Nr. 8757, 
bei Giduljanov, a. a. 0. S. 385 ff.; Zirkular N. K. J. vom 7. Juli 1925, Nr. 138, 
Bull. N. K. V. D. 1925, Nr. 28. U. S. S. R.: Instr. vom 10. Nov. 1920, a. a. 0. 
Art. 5ff.; Dekret vom 5. Jan. 1921, Ges.-Samml. 1-27; Zirkular N. K. J. 
vom 30. Aug. 1921, Nr. 165, 14, abgedruckt a. a. 0. S. 90 f.; Zirkular N. K. J. 
vom 6. Jan. 1923, Bull. Nr. 1, Zirk. 1. Die prozessuale Ordnung des Befreiungs­
verfahrens befindet sich in Art. 226 ff. Zivilprozeßordnung R. S. F. S. R. und 
Art. 226 ff. Z. P. 0. U. S. S. R. 
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„Bürger, die nach Geburt und Erziehung Glieder von Familien sind, die zu 
solchen Sekten gehören, deren Religionslehren gegenwärtig und vor 1917 die 
Erfüllung des Militärdienstes mit der Waffe verbieten, können durch Beschluß 
der Gouvernements - (oder ihnen entsprechender) Gerichte von der Krielgs­
dienstpflicht befreit werden". 

Das Gesetz von 1925 brachte also eine weitere Einengung der Befreiungs­
möglichkeit (Familie; vor 1917; können). Die Befreiten finden Verwendung 
im Kampf gegen Epidemien, gegen Waldbrände, Viehseuchen und bei 
Erdarbeiten je nach Gerichtsbeschluß (Art. 220). Im Kriegsfalle werden 
sie in besonderen Abteilungen zur Bedienung der Etappe und der Front 
eingesetzt (ib. Art. 220, Abs. 3) 1). 

Die Ausgabe des Gesetzes über die Kriegsdienstpflicht vom 8. August 1928 
(Ges.-Samml. U. d. S. S. R. 1928, 51-448 f. und Izv. vom 15. und 16. 
August 1928, Nr. 188 f.) enthält die Bestimmungen „Über die Bürger, die 
auf Grund religiöser Überzeugungen vom Kriegsdienst befreit werden" in 
Teil XV, Art. 233-238. Seine Neuerungen sind unwesentlich. 

Hinsichtlich der „geistlichen Lehrer" muß angenommen werden, daß sie 
als Bürger ohne Wahlrecht in die sogen. ,,Etappenformationen" (tylovoe 
opolcenie) eingezogen werden (a. a. 0. Art. 239 ff.) ohne ein Befreiungs­
recht von dieser Dienstart zu besitzen, da sie ähnliche Pflichten in sich 
schließt wie sie den Befreiten obliegen: im Frieden Zahlung einer Kriegs­
steuer (Art. 245, Abs. 2); im Kriegsfall Etappen- und Fronthilfsdienst (ib. 
Abs. 1)2). Der physische Dienstfähigkeitszensus ist bei dieser Kategorie 
niedriger als bei den aktiven Formationen (Art. 241, Abs. 2), sodaß eine 
Befreiung auch von dieser Seite eingeschränkt ist. 

Wichtig für die Kriegsdienstbefreiung von Mennoniten wurde neben dem 
Zirk. N. K. J. R. S. F. S. R. Nr. 237 (a. a. 0.) folgende Entscheidung des 
Obersten Gerichts (Izv. vom 2. Sept. 1925, Nr. 199) in Sachen des Menno­
niten und „Nachkommen eines Auswanderers aus Holland" Pan kratz, 
Gouv. Woronesch, dessen Befreiungsgesuch von dem Gouv.-Gericht mit 
der Begründung abgelehnt wurde, daß der Antragsteller keine Beweise 
seiner Verurteilung unter dem Zarismus wegen Kriegsdienstverweigerung ( !) 
vorlegen könne und somit die Aufrichtigkeit der religiösen Überzeugung 
des Antragstellers in Zweifel zu ziehen sei. Das Revisionsurteil des 
Obersten Gerichts in dieser Angelegenheit lautete 3): 

„Die Anerkennung der Zugehörigkeit zu der Gesellschaft der Mennoniten 
erfordert nicht die Antretung des Beweises über eine Verurteilung zur Zeit des 
Zarismus wegen Ablehnung des Kriegsdiegstes, der früher durch den Dienst 
in Forstkommandos ersetzt wurde. In Ubereinstimmung mit dem Zirkular 
des N. K. J. (Nr. 237) mußt~_nur der Umstand festgestellt werden, der die 
Aufrichtigkeit der religiösen Uberzeugung des Antragstellers in Frage stellte 
und nur bei Feststellung eines solchen Umstandes hätte das Gericht Grund 
und Berechtigung gehabt, den Antrag des Antragstellers abzuweisen". 

Der individuelle Charakter der Kriegsdienstbefreiung durch ein jedes­
maliges, persönlich eingeleitetes Gerichtsverfahren wurde speziell für die 

1) Redaktionelle und technische .Änderungen in der nachfolgenden Zeit ließen 
das Prinzip unberührt. Izv. vom 10. März 1926, Nr. 57; ib. vom 2. Nov. 1926, 
Nr. 253 und vom 8. März 1927, Nr. 55. 

2 ) Für die Befreiten vgl. ib. Art. 236 ff. 
3) Abgedruckt bei Giduljanov, a. a. 0. S. 3$lf. 
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Mennoniten durchdieErläuterungdeisN. K. V.D. der U. S. S. R. vom 16. Jan. 
1924, Nr. 850 (a. a. 0. S. 91) besonders hervorgehoben. Den Anlaß gab 
die Frage über Aufnahme eines ausdrücklichen Punktes in die Satzungen 
der mennonitischen Religionsgesellschaften betreffend die Unzulässigkeit 
einer Ablehnung der Kriegsdienstpflicht anders als nach jedesmaligem Ge­
richtsverfahren. 

Wenn man noch berücksichtigt, daß die Umgehung der Einberufung zum 
Militärdienst „unter dem Vorwand religiöser Überzeugungen" mit einer 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr und unbedingter Beschlagnahme eines 
Teiles des Vermögens bestraft wird, (Strafgesetzbuch Art. 81) und die Ge­
richte ausdrücklich zu scharfen Maßregeln gegen solche Umgehungsversuche 
angehalten werden (Zirk. N. K. J. der R. S. F. R. vom 7. Juli 1925, Nr. 138 
im Bull. N. K. V. D. 1925, Nr. 28), so tritt die im Sinne des Mennoniten­
tums äußerst mangelhafte Regelung der Befreiung vom Militärdienst in 
der Sowjetunion klar zutage. Die Denkschrift (a. a. 0. 1928) sagt darüber 
in ihrem Punkt 10: 

,, ... Die Prüfung im Glauben wird vorgenommen durch Personen, die zur 
Religion im allgemeinen und zum mennonitischen Bekenntnis im besonderen 
negativ eingestellt sind; daher nehmen die Prüfungen im Glauben am Gericht 
manchmal die Form einer einfachen Verhöhnung an. Die Gerichtsentscheidungen 
sind . . . sehr verschieden, das hängt in den meisten Fällen von den indivi­
duellen Eigentümlichkeiten des Richters ab und von der Fähigeit der Prüf­
linge, auf die vorgelegten Fragen zu antworten ... " 

Über die tatsächliche Praxis der Befreiungen seien noch einige Angaben 
angeführt. Im Januar/Februar 1925 hatten 131 dienstpflichtge Mennoniten 
Befreiungsgesuche eingereicht. Davon wurden 64 befreit, 20 nahmen den 
aktiven Dienst an, der Rest von 47 Mann verweigerte trotz Ablehnung 
der Gesuche den Dienst mit der Waffe und wurde zu 3-6½ Mo­
naten Gefängnis und Zwangsarbeit verurteilt 1). Die verurteilte Jung­
mannschaft von Chortitza wurde am 28. April 1925 vom CIK begnadigt 2). 
Die Befreiungsgesuche der Mannschaft von Kleefeld wurden vom Gericht 
verworfen 3). Wegen Kriegsdienstverweigerung trotz Ablehnung der Be­
freiungsgesuche erlitten Gefängnisstrafen 22 Mennoniten im Kaukasus; 
davon starben am Typhus 4 und 14 wurden erschossen. Im August 1925 
saßen in Kiev 2, Anfang 1926 19 und im Herbst 70 Mennoniten, die zu 
Zwangsarbeit verurteilt wurden. 1926 wurden ferner zu zweijähriger 
Zwangsarbeit verurteilt 3 Absolventen der Landwirtschaftlichen Schule in 
Gnadenfeld: Wiens, Neufeld und Thiessen. Vom Januar 1925 
bis zum Oktober 1926 (Konferenzen in Moskau und Melitopol) war die 
K. f. K. dauernd mit der Befreiung von Jungmennoniten vom Kriegsdienst 
und aus dem Gefängnis beschäftigt, wozu sie u. a. 75 offizielle Eingaben 
machte 4). 

1 ) Bote 1925, Nr. 47. 
2 ) K. f. K.-Bericht in Bote 1925, Nr. 30. 
3) K. f. K.-Bericht, Bote 1925, Nr. 26. 
4) Privatbrief im Boten 1926, Nr. 32; K. f. K.-Bericht, Bote 1925, Nr. 41; 

.Mennonitische Rundschau 1926, Nr. 43; Bote 1926; Gemeindeblatt Nr. 19 vom 
1. Oktober 1926; K. f. K.-Bericht auf der Melitopoler Konferenz, a. a. 0. 

Ehrt, Mennonltentum In Rußland, 10 
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Die angeführten Dinge beweisen, wie stark die Tradition auch in der 
mennonitischen Jugend noch wurzelt. Gegenteilige Symptome müssen 
mit größter Vorsicht behandelt werden. So brachte z.B. Das Neue Dorf; 
Organ des C. K. der K. P. (b) U., vom 25. November 1928, Nr. 15 auf seiner 
ersten Seite unter der Überschrift: ,,Die werktätige Mennonitenjugend 
ergreift die Waffe!" die Erklärung von 7 Mennoniten aus Steinfeld, 
Dorfsowjet Grünfeld, Kreis Krivoj-Rog, anläßlich des 11. Jahrestages 
der Oktoberrevolution den aktiven Dienst in der Roten Armee anzutreten. 
Aus gleichem Anlaß erschien in der „Saat", Organ des Zentralkomitees 
des kommunistischen Jugendverbandes der Ukraine vom 7. November 1928 
Nr. 7/8 eine „Deklaration mennonitischer Jugendlicher der Krim an die 
Sowjet-Regierung", unter der Überschrift: ,,Die Jugend entlarvt den 
Schwindel der Prediger. Die Mennonitenjugend tritt irr die Reihen der 
aktiven Verteidiger der S. S. S. R." 

Die Deklaration behauptet, daß die Glaubenslehre des Mennonitentums 
der aktiven Militärdienstleistung nicht widerspreche, daß die Prediger 
im Bunde mit den mennonitischen „Kulaken" bewußt und auf verbreche­
rischem Wege die Mennoniten vom Eintritt in die Rote Armee abhielten. 
Die 42 Unterzeichneten erklären sich bereit, den Dienst mit der Waffe an­
zutreten. Ton, Stil und Inhalt dieser und ähnlicher Deklarationen und Reso­

lutionen gestatten ein sicheres Urteil über ihre Herkunft und ihren Zweck. 
In diesen Zusammenhang gehört auch die Frage der Eidesleistung. Der 

religiöse Eid ist ganz allgemein durch das „feierliche Versprechen" ersetzt. 
Angehörige der Roten Wehrmacht haben das feierliche Versprechen des 
„roten Eides" (krasnaja prisjaga) ,,vor dem Angesicht der werktätigen 
Klassen" zu lei5ten1). 

Das feierliche Versprechen gilt als ein bürgerlicher Akt, daher haben 
ihn auch die Angehörigen solcher Sekten zu leisten, die die Eidesleistung 
ablehnen. Die Erläuterung des N. K. J. der U. S. S. R. vom 8. April 1924 
erwähnt ausdrücklich auch die Verpflichtung der Mennoniten zur Leistung 
des feierlichen Versprechens (a. a. 0. S. 93). Opfer der Verweigerung des 
Roten Eides wurde u. a. H. B l o c k , der 1924 zu 3 Jahren Zwangsarbeit 
verurteilt, dann jedoch begnadigt wurde 2). 

Gegenüber den entscheidenden und zerstörenden Maßnahmen der anti­
mennonitischen Politik des kommunistischen Staates hat das Mennoniten-­
turn als wirksames Mittel nur die passive Resistenz. In dieser Richtung 
wirkt die erneuerte Betonung der Absonderungsnorm. Die Melitopoler 
Konferenz 1926 (a. a. 0. 3. Tag, P. 7) beschloß „zur Hebung . des religiös­
sittlichen Zustandes der Gemeinden ... entschiedene Absonderung von der 
Welt, nach Joh. 2, 15-16." Dagegen will es nicht viel bedeuten, daß es. 

1) Gesetz über die Trennung der Kirche vom Staat, R. S. F. S. R. und U. S. 
S, R., .Art. 47. Tagesbefehl des Rev. Kriegsrats der Republik vom 13 . .April 1922, 
Nr. 679, 770 und 849; Ges.-Samml. 1918, Nr. 33. 

2) .Als allgemeine Darstellung kommt in Frage der .Aufsatz von B. H. U n. 
ruh, Die Wehrfrage in Rußland, Bote 1925, Nr. 35 ff. Ferner die eingehende 
Darstellung der Bemühungen um Befreiung vom Waffendienst von demselben 
in der Menn. Jugendwarte, Ludwigshafen a. Rh., Juni 1925, Heft 2, S. 52 ff. 
Erläuter. N. K. J. der R. S. F. S. R. vom 22 . .April 1922 Nr. 209 bei Giduljanovd 
a. a. 0., S. 362; K. f. K.-Bericht 1925, a. a. 0. 
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unter Anlehnung an die evangelische Bewegung in Rußland den Weg der 
Mission hauptsächlich unter den nichtchristlichen Völkern Rußland be-
schritten hat1). • 

In Arbeitsgemeinschaft mit den „russischen Brüdern", den Evangelischen 
Christen und Baptisten wurden die Ostjaken, Mordwinen, Samojeden, Wot­
jaken und andere Völker Sibiriens von mennonitischen Reisepredigern 
bearbeitet. Die anfängliche wohlwollende Neutralität des Staates gegen­
über der evangelisch-sektiererischen Mission, insbesondere auch unter der 
russischen Bevölkerung ist in den letzten Jahren einer ausgesprochenen 
antievangelischen Politik gewichen 2). 

Zwei ehrliche Urteile aus beiden Lagern mögen nochmals die totale 
Fremdheit zwischen der genuinen mennonitischen Gottesgemeinschaft und 
der kommunistischen Diesseitigkeitsgesellschaft kennzeichnen. Die Mos­
kauer Zeitung ,,Trud'' vom 18. April 1923, Nr. 100 schreibt in einem Artikel 3): 

,,An die aufgeklärten Mennoniten . 
. . . (Mennoniten sind) so in Religionsformen verknöchert ... dem abge­
schmacktesten Aberglauben verfallen . . . Wozu diese scheinheilige Betrügerei, 
dieses narrenhafte Hanswurstspiel. Es ist endlich Zeit, daß Ihr Euch besinnt, 
damit nicht das zukünftige Mennonitenvolk des 21. Jahrhunderts eine Predigt 

• sei von einstigen v e r s c h o 11 e n e n I d i o t e n". 

Dagegen läßt sich ein kompetenter Führer des rußländischen Menno­
nitentums J. K. in der Mennonitischen Rundschau 1925 Nr. 15, S. 5 fol­
gendermaßen über den Kommunismus aus: 

Der Kommunismus sei eine „nur von Menschen" aufgebaute Lehre, die 
Christus und Gott verwerfe und daher eine „faule und unechte" Weltanschauung 
darstelle. Da diese Lehre das Familienleben zersetze und den Menschen in das 
tierische Dasein .zurückwerfe, müsse sie als giftig und zerstörend angesehen 
werden. Diese Lehre sei außerdem zwar undurchführbar, jedoch werde die 
Christenheit erst dann eine sichere Waffe gegen den Kommunismus in der Hand 
haben, wenn sie das wahre Christentum annehmen und die reine selbstver­
leugnende Liebe anerkennen werde. 

Eine Brücke zwischen den beiden Lagern gibt es ebenso wenig wie ein 
Kompromiß 4). 

1 ) Vgl. Resolution der Bundeskonferenz in Moskau 1925 über die Wiederauf­
nahme der Mission. Prot. im Gemeindeblatt, Nr. 7, vom 1. April 1925. 

2 ) Über die Mission vgl. Unser Blatt u. a. l. Jahrg. Nr. 3, 12; 7; 10; 1927 
Nr. 5; ferner „Dein Reich komme", Wernigerode a. Harz, u. a. 1923 Nr. 30, 1925 
Nr. 5-6, 7 und 1926 Nr. 5f. u. 11-12; Mennonit. Rundschau, u. a. 1922, Nr. 38 
u. 1925 Nr. 18 .(Mission unter Juden). Ferner: ,,Unter dem Kreuz", Erinne­
rungen aus dem alten und neuen Rußland. Von C. Martens - eine pietistische 
Missionsschrift; Jakob Kr ö k er, zahlreiche Schriften, u. a. ,,Sehnsucht des 
Ostens", alles im Verlage „Lich t im O s t e n ", Wernigerode. Über die anti­
evangelische bzw. anti-mennonitische Kulturpolitik und deren marxistische Be­
gründung vgl. auch B arte I s, a. a. 0 ., und N. D ü c k, Die Sektanten und 
der sozialistische Aufbau. Staatsverfag der Ukraine, 1930. 

3) Zit. nach Menn. Rundschau, 1923, Nr. 29, S. 8f. Ferner A. Reinrnarus 
i G. Frizen: Mennonity. Izd. Bezboznik, Moskva, 1930 (A. Reinmarus u. G. 
Friesen, Die Mennoniten, Verlag „Der Gottlorn") und schließlich A. Rein. 
marus (Penner), Anti-Menno, Beiträge zu Geschichte der Mennoniten in Ruß­
land, Zentral-Völker-Verlag Moskau, 1930. 

4) Auch die als „kommunistische Mennoniten" bekannten Hutterischen 
Brüder in Süd-Dakota und Montana (seit 1533) können dies trotz (oder besser 
wegen) ihrer Gütergemeinschaft nur bestätigen. - Vereinzelte Fäden laufen 
neuerdings vorn entwurzelten Mennonitentum zum religiösen Sozialismus. 

10* 
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Der Bedrohtheit der moralischen Konstitution des Mennonitentums steht 
eine radikale Entmennonitisierung der geistigen Konstitution zur Seite. 
Diese am meisten exponierte und am leichtesten einem fremden Einfluß 
zugängliche Komponente des Mennonitentums ist weitgehend der kommu­
nistischen Gewalt unterworfen worden. Die Nationalitätenpolitik des ruß­
ländischen kommunistischen Staates hinsichtlich der Mennoniten erschöpft 
sich in der Duldung der hochdeutschen Schulsprache und in der Erfüllung 
der gesamten Geistigkeit mit kommunistischer Parteiideologie. 

Die nationale Toleranz des kommunistischen Parteistaates ist ein rein 
formales Prinzip, das seinen Ursprung herleitet aus der Negation der Natio­
nalität als einer geschichtlichen Individualität. Diese aus den tatsächlichen 
Verhältnissen hergeleitete Kennzeichnung der bolschewistischen Nationali­
tätenpolitik stimmt mit der offiziellen Nationalitätentheorie des Stalinismus 
völlig überein. In seiner Rede anläßlich des fünfzigjährigen Geburtstages 
Stalins vor dem Präsidium des Nationalitätenrats der Sowjetunion faßte 
dessen Vorsitzender S k r y p n i k die herrschende Nationalitätenlehre 
in folgende Worte zusammen 1): 

„Unter Stalins Leitung, durch seine Arbeit und nach seiner Idee wurde 
der Bund der Sowjetrepubliken und dessen Verfassung geschaffen ... Genosse 
Stalin sagte, daß die Lösung der nationalen Frage einen integrierenden Bestand­
teil des ganzen Befreiungskampfes und der tätigen Arbeit der proletarischen 
Klasse bilde und daß die Lösung der nationalen Frage auf internationalem 
Wege die freie Entwicklung jeder Nationalität verbürge, die auf dem Terri­
torium der Union lebe, hierbei muß und soll die Kultur ihrer Form und 
ihrer Sprache nach national ihrem W e s e n u n d I n h a 1 t nach jedoch 
international und proletarisch entwickelt werden." 

Eine weitere Quelle der antinationalen Haltung des kommunistischen 
Staates ist die Klassenkampflehre und eine mechanistische Auffassung 
der Sprache als eines Verkehrs- bzw. Propagandamittels. Taktisch poli­
tische Erwägungen kommen hinzu ( captatio benevolentiae; divide et 
impera; Technik der kommunistischen Propaganda). Immer derselbe 
antinationale Inhalt erhält verschiedene Sprachformen und führt im 
Endergebnis zum eigentlichen Ziel der kommunistischen Nationalitäten­
politik - der Aufhebung der Nationalitäten. Eine Entschließung des 
X. Parteitages der RKP(b) sagt lapidar: 

„Soll die Räteregierung den eingeborenen Arbeitermassen nahe stehen, so 
muß sie anfangen, in der Sprache dieser Massen zu reden ... " 

1 ) Wir zitieren die in allen Sowjetzeitungen abgedruckte Rede nach dem „K o 1 -
l e kt i v der Gott 1 o s e n usw.", a. a. 0. 1930, S. 137. Dazu bemerkt der 
Verfasser: ,,Die Nationalitätenpolitik des Stalinismus ist eine Fortsetzung des 
Klassenkampfes mit anderen Mitteln .... Die Lösung der nationalen Frage liegt 
demnach für Stalin in der Beseitigung der Nationen .... Der unmittelbare Zu­
sammenhang der Nationalitätenpolitik mit der antireligiösen Politik und der 
neuesten Agrarpolitik (Kollektivierung) ist mit Händen zu greifen. Es sind dies 
nur drei Fronten derselben Offensive gegen das organische Volk ... " Vgl. auch 
die kritische Darstellung und das Material zur Nationalitätenpolitik des kommu­
nistischen Staates in ihrer Anwendung auf die Deutschen in der U. d. S. S. R. 
in „Ein deutscher Todes weg", a. a. 0. 1930 und hinsichtlich der 
Turkmenen und kaukasischen Völkerschaften bei A. P. Dem i d o ff , Die Na­
tionalitätenpolitik in Sowjetrußland, in „Welt vor dem Abgrund" 1931 a. a. O .• 
s. 143ff. 
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St a 1 in führte auf dem XII. Parteitage aus 1): 
„.Außer dem Selbstbestimmungsrecht der Völker besteht auch noch das 

Recht der .Arbeiterklasse auf die Festigung ihrer Gewalt, und diesem letzteren 
ist das Recht auf Selbstbestimmung untergeordnet". 

Schon die formale Seite der staatlichen Nationalitätenpolitik muß gemein­
schaftszersetzend wirken, da das Hochdeutsche zum Werkzeug der kommu­
nistisch-antireligiösen Propaganda in den Händen von russifizierten „deut­
schen" Parteifunktionären geworden ist. Durch zahlreiche Russizismen 
entstellt und durch bolschewistische Schlagworte verstümmelt, ist das 
Noch-Deutsche zu einem Idiom der Komintern geworden. Gegenwärtig 
sind Bestrebungen im Gange, auch die deutsche Orthographie zu „verein­
fachen". Die restlos unterbrochene Verbindung zum deutschen Kulturkreis 
wirkt sich nicht nur in einer Verkümmerung des geistigen Inhalts der Sprache 
aus, sondern zerstört auch immer mehr die mündliche und schriftliche 
Sprachform, was wiederum zur Unterbrechung des Kulturzusammenhangs 
zwischen den so isolierten rußländischen Mennoniten und dem Gesamt­
deutschtum führt und zugleich die geschichtliche Kontinuität zerstört. 
Das ist effektiver als jede Vor- und Nachzensur. Die zersetzende Wirkung 
der Ideen, Methoden und Werte des proletarischen Kommunismus bedarf 
im Falle des Mennonitentums keines Beweises 2). 

Zum Werkzeug der staatlichen Nationalitätenpolitik wurde die Schule. 
Sie wurde gänzlich aus der Gemeinschaft herausgenommen und zu einer 
Anstalt der Erziehung von Kommunisten und bewußten Nichtmennoniten 
gemacht. Es handelte sich dabei um den Versuch, eine nicht nationale, 
sondern anational-klassenbewußte „Intelligenz" zu schaffen. Beide Intelli­
genzarten sind als Träger der „ Gesellschaft" gemeinschaftszerstörend. Die 
nationale Intelligenz jedoch bewirkt eine Metamorphose der Gemeinschaft 
in Richtung des Willensmäßig-Bewußten oder National-Staatlichen; die 
andere dagegen eine Auflösung der Gemeinschaft in bloße Gesellschaft, 
vor allem im ökonomischen Sinne. Die Denkschrift (a. a. 0. 1928, S. 4 f.) 
drückt die Sachlage folgendermaßen aus: 

,,Die gesamte mennonitische Intelligenz, die in Sowjetanstalten arbeitet, 
besonders die Lehrer, nimmt nicht mehr so tätigen .Anteil am kirchlichen 
Leben wie früher; es ist, als sei sie bereits au s der m e n n o n i t i s c h e n 
G e m e i n s c h a f t h e r a u s g e g a n g e n." 

Die Aufgabe, eine dem Gemeinschaftscharakter des Mennonitentums 
adäquate Kultur aufzubauen, scheint das Mennonitentum bis jetzt in 

1) Wir zitieren beides nach Dr. M. Langhaus, Ratzburg, a.a.O. 1929, S. 136f. 
Der Verfasser läßt sich im offenbaren Gegensatz z~!)'.l sachlichen Ergebnis seiner 
eis-enen Untersuchung zu einer optimistischen Uberschätzung des bolsche. 
wistischen Nationalitätenrechts und einer Unterschätzung der vorrevolutionären 
Verhältnisse der Wolgadeutschen verleiten. 

2 ) Vgl. die .Aufsätze in „Erziehung und Unterricht", Charkov, 1928f.; ferner 
I. St a 1 in: Marksizm i nacionalnyj vopros (Der Marxismus und die nationale 
Frage) in „Marksizm i nacionalnaja problema (Der Marxismus und das natio. 
nale Problem). Sbornik statej. Gosizdat Ukrainy, 1924, S. 198 ff. Diese .Auf. 
fassung der Sprache steht zur nationenwissenschaftlichen und kulturkundlichen 
im Gegensatz. Vgl. auch S.If. nebst.Anm.und „Ein deutscher Todes· 
weg" a. a. 0. 1930. 
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keiner seiner geographischen Erscheinungsformen restlos gelöst zu haben. 
Das hat bisher stets zu einem Übergang der mennonitischen Intelligenz 
in die größeren Kulturkreise seiner Umgebung geführt, sei es den deut­
schen oder den russischen oder den amerikanisch-englischen, zu dem eine 
besondere Affinität zu bestehen scheint. 

Die Gefahr für die Integrität des Mennonitentums in der U. d. S. S. R. 
wird verstärkt durch die destruktive Ehe- und Familienpolitik des kommu­
nistischen Staates. Die Ehe wurde nicht nur des Charakters einer in Gott 
ruhenden Liebesgemeinschaft, sondern auch des einer sittlichen Anstalt 
und schließlich auch eines bloßen Rechtsinstituts entkleidet und auf einen 
bloßen „formlosen Vertrag auf dauernde oder zeitweilige Geschlechtsgemein­
schaft'' zurückgeführt1). 

Die Einführung der Zivilehe erfolgte durch den Kodex der Gesetze über 
bürgerliche Standesakte, Ehe-, Familien- und Vormundschaftsrecht (Ges. 
Samml. R. S. F. S. R. 1918, Nr. 76 f./818, Art. 52 und U. S. S. R., Dekret 
vom 20. Februr 1919, Nr. 12-144). Am 1. Januar 1919 gingen die Standes­
amtsregister in die Hände weltlicher Behörden über 2). 

In der R. S. F. S. R. wird die Ehe durch das tatsächliche Geschlechts­
verhältnis begründet; die Registration ist nur ein Hilfsmittel neben anderen 
zur Feststellung dieses faktischen Zustandes. Daraus folgt u. a. Straf­
losigkeit der Polygamie, Straflosigkeit der Blutschande, Ehescheidung 
auch auf Wunsch nur eines Gatten. Nur kirchlich Getraute gelten wiederum 
als in „tatsächlicher" Ehe lebend, woraus ein Anspruch auf Registration 
entsteht. Unterhaltspflichten entstehen aus tatsächlicher Vaterschaft und 
Gatteneigenschaft. Entsprechend ist die Rechtslage in der U. S. S. R. 3) 

Die Entblößung der Ehe von jeglichem Rechtsschutz, die Vernichtung 
der äußeren Stabilität und die absichtliche Förderung der inneren Labilität 
der Familie reduzierte die Faktoren der für den Bestand der Genuinität 
der mennonitischen Gemeinschaft unentbehrlichen stammesmäßigen Rein­
erhaltung auf bloß traditionell-moralische Normen, die zugleich durch die 
antimennonitische Kulturpolitik unterhöhlt wurden. Ganz im traditionellen 
Sinne faßte die Bundeskonferenz in Moskau 1925 folgenden Beschluß „über 
die christliche Ehe" (Prot. a. a. 0.): 

,,Die christliche Ehe nimmt ihren .Anfang mit dem heiligen .Akt der Trau. 
handlung ... Im Gehorsam gegen den Staat anerkennen wir die bürgerliche 
Ehe, im Gehorsam gegen Gott entscheidet jede Gemeinde, welche Ehe sie 
christlich einsegnen darf und welche nicht. . . Die christliche Ehe kann nur 
der Tod scheiden. Matth. 19." 

1) Brandenburgs k i j in Ezenedelnik Sovetskoj Justicii, III. Jahrg. 
Nr. 37, S. 87, zitiert nach Dr. H. Ha r ms e n , Sowjetrußlands Ehe-, Familien• 
Geburtenpolitik, Berlin 1926, aus „Staat und Volkstum". 

2) Gesetz über Trennung der Kirche vom Staat R. S. F. S. R. und U. S. S. R., 
.Art. 8; Zirkular N. K. V. D. R. S. F. S. R. vom 14. Juni 1926, Bulletin, Nr. 15, 
Izv. Nr. 181 vom 10. 8. 1926. 

3 ) Vgl. Ges. Mat. a. a. 0. S. 393 ff., 483 ff. und a. a. 0. S. 101 ff. Ferner: 
Gesetzbuch über die Personenstandsurkunden und über das Ehe- etc. Recht. 
Deutsch von Dr. H. Freund 1924, J. Bensheimer, Verlag. Prof. Dr. J. Iljin, 
Die Zermürbung des Familienlebens im Sowjetstaate, in „Das Not buch usw." 
a. a. 0. 1930, S. 167ff. ,,Ein deutscher Todesweg" a. a. 0. 1930, S. 65ff. 
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Die völlige gegenseitige Ausschließung beider Auffassungen über die Ehe 
tritt klar zu Tage. Bis zur Gegenwart ist der Charakter einer Blutsgemein­
schaft vom Mennonitentum erhalten worden 1), auch angesichts der syste­
matischen Untergrabung der elterlichen Autorität durch die Schule und 
der Aufhebung der Erziehungsgewalt der Eltern. 

Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergibt sich, daß seit 1917 auf sämt­
liche Komponenten des Mennonitentums ein konzentrischer und syste­
matischer Angriff geführt wird. Die Familienpolitik des Sowjetstaates stellt 
seinen Bestand als Blutsgemeinschaft in Frage; die antireligiöse Politik 
greift es als Gottesgemeinschaft an; die Wirtschafts- und Siedlungspolitik 
gefährdet seine Existenzgrundlage und richtete sich gegen seinen Charakter 
einer Orts- und Berufsgemeinschaft; die Kultur- und Nationalitätenpolitik 
versucht, es als Kultur-, Gesinnungs- und Sprachgemeinschaft zu zerstören. 

B e v ö l k e r u n g s k r i s e. 

Zu den Entwicklungsfaktoren der gegenwärtigen historischen Lage tritt 
als immanenter, gerade in dieser Situation besonders bedeutungsvoller Be­
stimmungsgrund, die Eigenvermehrung des Mennonitentums hinzu. Erst 
der Antagonismus zwischen der wachsenden Gliederzahl der Gemeinschaft 
und der allseitigen und dauernden Einschränkung und Verringerung ihres 
Lebensraumes im weiteren Sinne des Wortes gibt eine zureichende Er­
klärung für die scharfe Gegenwartskrise des Mennonitentums in der 
U. d. S. S. R. 

Einigermaßen zuverlässige statistische Angaben fehlen für die ganze 
Zeit seit 1914. Die erste amtliche Volkszählung der Union vom 17. Dezember 
1926 gebraucht als Gruppenmerkmal die Volkszugehörigkeit nach der Mutter­
sprache, nicht dagegen das Religionsbekenntnis 2). Infolgedessen bilden die 
Mennoniten einen unlöslichen Bestandteil der Deutschen überhaupt. Die 
deutsche Gruppe betrug 3:) 

in der R. S. F. S. R. . . . . . 806 251 
in der U. S. S. R. . . . . . . 393 924 
in den anderen Sowjetrepubliken 38 311 -----u. d. S. S. R. 1 238 486 

Die selbst angefertigten Statistiken der mennonitischen Organisationen 
können den Mangel nicht ersetzen. Am vertrauenswürdigsten ist noch 
die bereits erwähnte Statistik des A. M. L. V. (a.a. 0.) zum 1. Februar 1926. 
Sie beschränkt sich auf die R. S. F. S. R. und gibt folgende Ziffern, die 
hier nach Gebieten gruppiert worden sind: 

1) Vgl. die Nomenklatur, S. 5f. und Anlage I. 
2 ) Eine Folge der antireligiösen Kulturpolitik. Das Gesetz über Trennung der 

Kirche vom Staat R. S. F. S. R. und U. S. S. R., Art. 3, Anm. bestimmt: ,,Aus 
allen offiziellen Papieren wird jeder Hinweis auf die religiöse Zugehörigkeit oder 
Nichtzugehörigkeit der Bürger beseitigt". 

3 ) Vsesojuznaja perepis naselenija 1926 g. C. S. U., S. S. S. R., Moskva 1928, 
(Die Volkszählung der Gesamtunion vom Jahre 1926). Korotki pidsumki etc., 
a. a. 0. (dasselbe für die Sowjetukraine). 
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• Name der Siedlung 
I. Slavgorod. 
2. Omsk .. 
3. Pavlodar . 

I. Sibirien . . . 
II. Turkestan . . 

III. Krim ..... 
I. Kalantarovka 
2. Olgino ... 
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3. Suvorovskoe. . . . . . ... 
4. Velikoknjazeskoe (Kubangebiet) 

IV. Kaukasus . . . 
1. Orenburg . . 
2. Davlekanovo. 

V. Uralgebiet . . . 
1. Neu-Samara 
2. Alt-Samara 
3. Köppental. 
4. Pesocnoe 

VI. Wolgagebiet 
1. Arkadak 
2. Zentral . 
3. Millerovo 
4. Ebenfeld 

VII. Verstreut . 
R. S. F. S. R. insgesamt 

Personenzahl der menno­
nitischen Bevölkerung 

13 029 
3 502 
2 736 

313 
564 
995 

1 374 

5 767 
1 831 

3 071 
1164 
1 358 

62 

1152 
608 
231 
187 

19 267 
1 545 
4 817 

3 246 

7 596 

5 655 

2 178 
44 304 

Der Fortschritt der Zerstreuung des Mennonitentums in Rußland geht 
deutlich aus dem Vergleich dieser Zahlen mit den Ergebnissen der Volks­
zählung von 1897 hervor (vgl. S. 83). Besonders bemerkenswert ist die Ver­
schiebung des Schwergewichts der mennonitischen Bevölkerung nach Sibirien. 

In starker Abweichung hiervon rechnet die mennonitische Kirchensta.tistik 
zum 1. September 1925 mit folgenden Gesamtzahlen für die R. S. F. S. R.1): 

männliche Gemeindeglieder . . . . . . 7 001 
weibliche „ 8 340 
deren Angehörige . . . . . . . . . . 19 617 

Insgesamt: 34 958 
Für das Gebiet der Ukrainischen S. S. R. liegt folgende hier umgruppierte 

Statistik der K. f. K. für Oktober 1926 vor (Melitopoler Konferenz a. a. 0.): 
Molocnaer Sonstige 

Gebiet U. S. S. R. Insgesamt 
männliche Gemeindeglieder . 4 224 5 799 10 023 
weibliche ,, . 5 239 7 226 12 465 
Angehörige . . . . . . . . 8 884 15 458 24 342 
Insgesamt: 18 347 28 483 46 830 

Der Zeitpunkt beider Statistiken liegt n a c h der Abwanderung nach 
Amerika. Für die Zeit vor der Abwanderung sind indirekte Angaben der 
A. M. R. Hungerhilfe vorhanden, darunter die Aufstellung der Bevölke­
rungszahl für zehn der wichtigsten ukrainischen Siedlungsgebiete für das 
Jahe 1922 (Mennonit. Rundschau a. a. 0.): 

1) Unser Blatt 1925, Nr. 1. 
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Gebiet Personenzahl 
1. Halbstadt 18 000 
2. Gnadenfel<l . 12 500 
3. Chortitza. . 12 000 
4. Zagradovka. 5 000 
5. Nikopol . 3 600 
6. Grünfeld . 3 200 
7. New York 2 900 
8. Nikolaipol l 700 
9. Schönwiese . 900 

10. Berdjansk . 200 
Summa : 60 000 

Schätzen wir die sonstigen Mennoniten der Ukraine für 1922 auf etwa 
15 000, so ergäbe sich als Gesamtrechnung für die U. d. S. S. R. und das 
Jahr 1922 schätzungsweise: 

u. s. s. R. . 
R. S. F. S. R. 
U. d. S. S. R. 

75 000 
45 000 

120 000 

Abwanderung und Zuwachs gleichen sich in der R. S. F. S. R. nach 1922 
ungefähr aus, so daß wir die Zahl für 1926 als Richtzahl annehmen 
können. 

Theoretisch läßt sich die Bevölkerungszahl von 1922, etwa auf der sicheren 
Basis von 1897 nicht berechnen, da im Zeitabschnitt 1914-1922 eine große 
Anzahl äußerer Faktoren auf die Bevölkerungsbewegung eingewirkt hat. 
Gemäß der reinen Tendenz der mennonitischen Eigenvermehrung mit dem 
Zuwachsprozent von 2,8 p. a. würden wir zu der Gesamtzahl von 131 000 
für 1922 gelangen. Durch Krieg, Revolution, Bürgerkrieg und Hunger 
wäre also fast die Hälfte des regelmäßigen Zuwachses ausgeblieben, was 
der Wahrheit etwa entsprechen dürfte. 

Wenn diese Bevölkerungsvermehrung für sich allein genommen schon ein 
zureichender konstanter Grund für eine Abwanderung des Überschusses 
sein mußte, so war sie es um so mehr unter den durch die Ereignisse der 
letzten Periode geschaffenen Verhältnissen: der gesunkenen Produktions­
fähigkeit, der Verringerung der Bodenfläche, den Hemmungen der wirt­
schaftlichen Entwicklung usf. Es war mit anderen Worten eine erhebliche 
Verschärfung der Landlosigkeit eingetreten, die auch in ihrer weniger 
kritischen Form immer zu Massenabwanderungen aus den Siedlungen ge­
führt hatte. Daß es sich um eine Art latenter Landlosigkeit handelte, 
bewei,st der geringe Anteil der landlosen Wirtschaften an der Gesamtzahl 
der Wirtschaften (5%) und die starke Erhöhung der Mitgliederzahl dieser 
Wirtschaften von 5 auf 7. 

Die Landmenge pro Kopf der mennonitischen Bevölkerung stellte sich 
in den Siedlungen des R. S. F. S. R.-Gebietes folgendermaßen (berechnet 
nach der Statistik des A. M. L. V., a. a. 0. zum 1. Februar 1926): 
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Siedlungsgebiet Bevölkerungszahl Landquantum 
in 1000 Pers. in Dess. pro Kopf 

Köppental .... . 
Omsk ..... . 
Pavlodar ..... . 
Neu- und Alt-Samara 
Olgino ... 
Slavgorod . 
Orenburg .. 
Suvorovskoe 
Verschiedene 
Krim .... 
Davlekanovo 
Arkadak . 
Kuban .. 
Turkestan 

1,3 
3,5 
2,7 
4,2 
0,6 

13,0 
5,8 
1,0 
1,4 
4,8 
1,8 
1,2 
1,4 
1,5 

44,2 

9,5 
8,5 
7,5 
6,9 
6,4 
6,1 
5,8 
5,6 
5,2 
4,9 
4,1 
2,9 
2,1 
1,6 

1 i. D. fi,7 

Ein Vergleich der Landquoten zu verschiedenen Zeiten sieht so am,: 

1860 
1914 
1922 

Zeitpunkt 

·-· 

1 
Landmenge pro Kopf der Bevölkerung 

in den Tochtersiedlungen I in den Stammsiedlungen 

Der Landanteil in den ehemaligen Neusiedlungen war also im Jahre 1922 
fast bis zur Übervölkerungsquote der Stammkolonien in den sechziger 
Jahren gesunken. In den südrussischen Stammkolonien konnten die Land­
verhältnisse nur noch schlechter sein. 

Eine Reihe von variablen Faktoren brachte es mit sich, daß die Ab­
wanderung, ähnlich wie seinerzeit in Westpreußen, zu einer Auswanderung 
wurde. Dazu sind vor allem zu rechnen: die akuten Gefahren des Bürger­
krieges und die Schrecken der Hungersnot; die Hoffnungslosigkeit der 
bäuerisch-einzelwirtschaftlichen Lage im kommunistischen Rußland; die 
Ausdehnung der Abwanderungsgründe über das ganze Gebiet der Union 
und die Schwierigkeit, Neusiedlungen innerhalb ihrer Grenzen anzulegen; 
schließlich im stärkstem Maße die antimennonitische Kultur- und Natio­
nalitätenpolitik des Staates. 

Ideale Motive fehlten weder bei der Auswanderung aus Westpreußen 
nach Südrußland, noch bei der aus Südrußland nach Amerika. Sie sind 
ein stehendes Kennzeichen mennonitischer Wanderungen, erklärbar aus 
.ihrer zu Konflikten mit dem Staat führenden Norm der Absonderung von 
der Welt. Daß diese idealen Gründe zugleich eine politische Rolle spielen 
(Hilfe durch die Glaubensgenossen und Achtung seitens Andersdenkender) 
ändert nichts an ihrer Aufrichtigkeit. 

Der Plan einer Rückwanderung der rußländischen Mennoniten nach 
Deutschland führte schon 1917 zu einer Eingabe der deutschen Mennoniten 
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an den Reichskanzler. Bis zur Revolution in Deutschland wurden diese 
Pläne im Zusammenhang der Rückwanderungs- bzw. Ansiedlungsprojekte 
für die deutschen Kolonisten Rußlands in den östlichen Randgebieten 
des Reiches ventiliert1). 

Das neue Ziel der Auswanderung, Nordamerika, insbesondere Kanada, 
wurde festgelegt durch die Ausschaltung Deutschlands infolge des ungünstigen 
Kriegsausganges und die aktive Kolonisationspolitik Kanadas und seiner 
Bahngesellschaften (C. P. R.). Die engen Verbindungen zu den früher nach 
Nordamerika ausgewanderten Mennoniten und endlich der organisatorisch­
technische Zusammenhang zwischen der Hungerhilfsaktion und der Aus­
wanderungshilfe traten als weitere Gründe hinzu. Die allgemeinen Vor­
aussetzungen einer Ansiedlung von Mennoniten schienen in Kanada eben­
falls am besten erfüHt zu sein. 

Die amerikanisch-mennonitischen Wanderungsorganisationen wuchsen 
aus der Hungerhilfe hervor, nachdem im Juni 1920 eine viergliedrige 
Studienkommission der Mennoniten Südrußlands (B. H. Unruh, A. A. 
Friese n, C. H. War k e n t in und Joh. Esau nach den U. S. A. ge­
gangen war, um die Übersiedlung vorzubereiten 2). 

Führer der Auswanderer waren in der Ukraine B. J. Jan z und Co r -
nies. Der V. d. B. h. H. hörte mit der Organisierung der Auswanderung 
im Februar 1925 auf; der A. M. L. V. schon auf der Tagung in Alexandertal 
am 10. bis 16. Oktober 19223). 

Die Abwanderung der Mennoniten ist die unmittelbare Folge der Be­
völkerungskrise, die Auswanderung in der Hauptsache Resultat bewußter 
Reflexion und die Zielsetzung schließlich das Produkt politisch-technischer 
Zusammenhänge. 

Diese Analyse greift in das Gebiet der Theorie der Wanderbewegungen 
über. Wie nötig eine theoretische Klärung des Wandermechanismus ist, be­
weist u. a. das als historische Arbeit hervorragende Buch von Dr. G. Leib -
brand t, ,,Die Auswanderung aus Schwaben nach Rußland 1816-1823". 
Stuttgart 1928, das trotz seines quellenmäßig-universalistischen Aufbaues 
hierin zu keiner endgültigen Klarheit gelangt. Vgl. auch die Besprechung 
des Buches in der „Deutschen Post aus dem Osten", 1929, Nr. 3. Unsere 
Analyse erkennt vor allem die Notwendigkeit des Zusammenwirkens von ele­
mentaren, bewußten und technischen Komponenten in der Wanderbewegung. 

Die häufigen Bemühungen der rußländischen Mennoniten selbst, über die 
Ursachen ihrer Abwanderung nach Amerika ins Klare zu kommen, arbeiten 
der Geistesart des Mennonitentums entsprechend, mit konkreten Gründen, 
die sich jedoch mühelos in das theoretische Schema der Wanderungs­
mechanik einordnen lassen. Dafür einige Beispiele: 

,,Gewissenhafte Lehrer und gewissenhafte Eltern können unter solchen Um­
ständen (Raub des Glaubens) nicht im Lande bleiben." (Mennonit. Rundschau 
1924, Nr. 52.) 

1 ) u. a. Prot. des Ausschusses der deutschen Gruppen Altrußlands, Berlin, 
gegr. 10. April 1919; A. Bor c h a r d, Deutschrussische Rückwanderung, Preuß. 
Jahrb., Bd. 102, Heft 1. Mennonit. Blätter, 1917, Nr. 4. 

2 ) Bericht U n ruh s auf der 86. Sitzung des Ausschusses der deutschen 
Gruppen Altrußlands vom 21. Januar 1921, a. a. O.; Huf f man n, a. a. 0. 
s. 26. 
"' 3 ) Mennonit. Rundschau 1926, Nr. 9ff.; V. V.-Bericht Bote 1925, Nr. 23; 
Prakt. Landwirt 1925, Nr. 2 u. 3, 1926, Nr. 12. 
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Religiöse Bedrückung, Militärdienst, Schikanen gegen den Religionsunter­
richt und Steuerdruck werden in den Briefen aus Rußland als .Auswanderungs­
gründe angegeben. (Mennonit. Rundschau und Bote a. v. 0.) 

,,Um der Kinder und des Glaubens willen" (ib. 1922, Nr. 44). 
Wegen Nichterfüllung der Bitten bezüglich Religion und Erziehung (ib. 

1924, Nr. 30). 

Die Vertreterversammlung des V. d. B. h. H. vom Februar 1925 stellte 
folgende Gründe der Auswanderung fest1): 

1. Das Fehlen einer stabilisierten Landnutzung; 
2. Grobe Verletzung der Privilegien bezüglich des Militärdienstes; 
3. Untersagung der gruppenweisen (religiösen} Kinder- und Jugenderziehung; 
4. Gefahr einer allgemeinen Lehrerentlassung und Kontrolle über deren 

Privatleben; 
5. Keine Neutralität der Schule; 
6. Entziehung des Stimmrechts; 
7. Willkürliche Naturalsteuerbemessung; 
8. Wirtschaftlicher Tiefstand und Fehlen einer Hoffnung auf Besserung. 
Vgl. auch die 8 Punkte der K. f. K., S. 142. 

Seitens der amerikanh,chen Mennoniten wurden als Auswanderungsgründe 
betrachtet 2) : 

1. Verfassung des Sowjetstaates, 
2. .Abschaffung des Privateigentums an Land, 
3. Zu geringe Größe der zugewiesenen Landstücke, 
4. Einsiedlung von Russen in mennonitische Dörfer und Häuser, 
5 . .Abschaffung des Religionsunterrichtes in den Volksschulen und dessen 

Ersatz durch antireligiöse Propaganda, 
6. Verbot von Privat- oder Gemeindeschulen für Kinder unter 18 Jahren, 
7. Moralischer Tiefstand der russischen Masse und Gefährdung des persön­

lichen Eigentums. 

Die besonders der Untersuchung der Auswanderungsgründe der Menno­
niten gewidmete Denkschrift (a. a. 0. 1928) schürft am tiefsten, wenn sie 
folgende Dinge als Beweggründe angibt: 

1. Eindringen des Klassengegensatzes in die mennonitischen Siedlungen, 
2. Unterordnung der Wirtemehrheit unter die Minderheit der Dorfarmut, 
3. Eindringen nichtmennonitischer Elemente in die Siedlungen, 
4. Verschleiß des beweglichen und unbeweglichen Inventars, 
5. Leitung der Dorf- und Rayonräte durch verständnislose Nichtmennoniten 

(Parteileute), 
6. Untergang und Schließung sämtlicher mennonitischer öffentlicher .An­

stalten (Krankenhäuser, Waisen- und .Altersheime, Waisenkassen}, 
7. Herausnahme der Schule aus der Gemeinschaft; Verringerung der Volks­

schullehrzeit von 6 auf 4 Jahre; antireligiöse Propaganda, 
8 . .Auflösung des V. d. B. h. H. und des .A. M. L. V.; Zerstörung der nationalen 

.Ausschließlichkeit der einzelnen Genossenschaften, 
9. Zersetzung der religiösen Einheit des Mennonitentums durch Heraus­

ziehung der Intelligenz (Lehrer) aus dem kirchlichen Gemeinschaftsleben, 
10. Gefährdung der religiösen Zukunft des Mennonitentums durch Er­

schwerung der allgemeinen Konferenzen, der Prediger-.Ausbildung, der Heraus­
gabe und des Bezuges religiöser Literatur, 

1) Bote 1925, Nr. 23. 
2 ) J. Ewer t, Leiter der kanadischen mennonitischen Aaswanderungshilfsor• 

ganisation in Mennonit. Rundschau 1923, Nr. 39. 
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11. Mängel des Verfahrens bei der individuellen Befreiung vom Militärdienst, 
12. Entziehung der Befugnis auf Prüfung der Aufrichtigkeit der religiösen 

Überzeugung von den Gemeinden. 

Kurz gesagt war es also die fortgesetzte Beschränkung des Lebensraumes 
und die fortschreitende Zersetzung, was die Mennoniten zur Auswanderung 
trieb 1). 

Wie wir schon sahen (S. 118 f.) trug die Auswanderung in den Jahren 
1918 bis 1922 in der Hauptsache den Charakter einer politischen Emi­
gration und wird ein halbes Tausend Personen nicht überstiegen haben. 
Im April 1922 erfolgte die Aufstellung einer Liste von Auswanderungs­
willigen durch B. H. Jan z vom V. d. B. h. H. Sie enthielt 2774 Per­
sonen. Bis zum Dezember 1922 schwoll die Zahl der Eingetragenen auf 
4085 Personen an. Sie verteilten sich auf folgende Urspri.mgsgebiete2): 

Gebiet 
Bezirk Chortitza . . . . 
Bezirk Nikolaipol . . . . 
Bezirk Grünfeld 
Deutscher Bezirk (New York) 
Stadt Ekaterinoslav . . . . . 
Bezirk Alexandrovsk. . . . . 
Bezirk Novo-Moskovsk 
Bezirk Marjan (Nieder-Chort.) 
Sonstige ......... . 

Zahl der Eingetragenen 
2519 
544 
268 
236 
157 
150 
143 
44 
24 

4085 

Der erste Massentransport mit 750 Personen verließ Chortitza am 21. Juni 
1923, und erreichte Quebec am 16. Juli. 31 Kranke blieben in Southamp-
ton liegen3). ' 

Die anderen Transporte waren angesetzt für den 9., 13. und 23. Juli, 
gingen jedoch z. T. erst im Herbst ab. Insgesamt kamen nach Kanada 
2759 Personen, davon 1333 von der ersten Auswandererliste und 1426 Per­
sonen einer zweiten am 23. September 1923 genehmigten Liste 4). 

In den nachfolgenden Jahren wuchs die Auswanderungsziffer immer mehr 
und erreichte im Jahresdurchschnitt März 1926 bis April 1927 ihren Höhe­
punkt mit fast 6000 Personen, um dann unvermittelt in sich zusammen­
zufallen. Der Umbruch erfolgte im Zusammenhange mit dem Über­
gang der liberaleren N. Ö. P. Periode zum radikalen Stalinismus und 
ist auf den politischen Faktor einer Grenzsperre Sowjetrußlands zurück­
zuführen. Trotz aller Gegenmaßnahmen der Partei und des Staates 
sammelten sich jedoch im Herbst 1929 mehrere Tausend hauptsächlich 

1) Die beste Darstellung der Gründe, Zusammenhänge und Methoden der 
Auswanderung von m e n non i t i scher Sei ;e findet sich in dem protokollar­
ischen „Bericht über die Mennonitische Welt - Hilf s k o n f er e n z vom 31. 
August bis 3. September 1930 in Danzig." I. A. d. Konferenz hrsg. v. D. Chritsian 
Neff, Karlsruhe, 1931; spez. S. 48ff. (C. F. Classen) S. 73ff. (Bischof 
Toews) und S. 79ff. (B. H. Unruh). 

2 } Telegramm in Mennonit. Rundschau, 1922, Nr. 27 und 29. Namenslisten 
mit Orts- und Personalangaben in Menn. Rundschau Nr. 50 vom 13. Dez. 1922, 
Beilage. 

3 ) Ib. 1923, Nr. 28 und 33, Bote 1923, Nr. 33. 
4 ) B. H. Jan z in Bote 1924, Nr. 9. 
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mennonitischer Auswanderer in Moskau auf der Flucht vor der vernichtenden 
Agrar- und Kulturpolitik des Sowjetstaates 1). 

Ihre verzweifelte Lage angesichts der unüberwindlichen Auswande­
rungsschwierigkeiten fand in der deutschen Öffentlichkeit lebhaften Wider­
hall 2). 

Das deutsche Reich sah sich veranlaßt, durch die Botschaft in Moskau 
und den am 18. November eingesetzten Reichskommissar für die Deutsch­
russenhilfe mit einem Dispositionfonds von 6 Millionen Mark den privaten 
Bemühungen zu Hilfe zu kommen. Es gelang, Ende November -Anfang 
Dezember 5583 Flüchtlinge in mehreren Land- und Seetransporten mich 
Deutschland zu bringen. Der Rest wurde von den Sowjetbehörden zwangs­
weise zurücktransportiert 3). In Deutschland wurden die Flüchtlinge, mit 
der Absicht sie nach Übersee weiterzuleiten, in den Lagern Hammer­
stein (3057 Personen), Prenzlau (1710) und Mölln (816) untergebracht. 
Unter den Ausgewanderten befanden sich 3845 Mennoniten 4), davon rd. 
1250 Kinder bis 10 Jahre. Zusammen mit einem selbständigen Transport 
von 63 Familien, der im August 1929 in Hamburg eintraf, betrug also die 
Zahl der mennonitischen Auswanderer aus der U. d. S. S. R. im Jahre 
1929 4150 Personen. 

Über die zahlenmäßige Entwicklung der rußländisch-mennonitischen 
Einwanderung nach Kanada im gesamten Zeitabschnitt 1923 bis 1929 gibt 
der Bericht der Canadian Mennonite Board of Colonization (D. P. Enns) 
auf der 8. Vertreterversammlung der seit 1923 in Kanada eingewanderten 
Mennoniten am 4.-6. Dezember 1929 in Rosthern, Sask. eine zuverlässige 
Zusammenstellung, deren Gliederung wir hier unseren besonderen Zwecken 
anpassen und durch die Zahl der 1918-22 und Ende 1929 Ausgewanderten 
ergänzen 5). 

1) Darüber die eingehende Darlegung B. H. Unruhs auf der Welt-Hilfs­
konferenz in Danzig, 1930, a. a. 0. Eine nach Inhalt, .Analyse und pol i t i -
s c h e m T o n bemerkenswerte Rede. 

2) Vgl. die große Presse November/Dezember 1929. 

3 ) Vgl. die Briefe der Zurückgehaltenen in „Ein deutscher Tode s weg" 
a. a. 0. Nr. 30, S. 82ff. 

') Mitteilung des Reichskommissars vom 5. Februar 1930. 

5) Protokoll der Versammlung, Beilage 2, S. 4. - In seinem Bericht auf der 
Danziger Welt-Hilfs-Konferenz, a. a. 0., S. 73 ff. gibt Bischof Toews etwas ab­
weichende Zahlen: 

1924 

1825 

1926 

1927 

1928 

5048 

3772 

5940 

847 

5ll 

Total 18 877 
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Mit Unterstützung der mennon. Wanderungs- / .Auf I Insges. 
organisation (Reisekredite u. a. m.) t.ftfe! 

I. Zahl der Einwanderer in Kanada 
Juli 1923 bis Juni 1924 . 
Juni 1924 bis Sept. 1925 . 
Sept. 1925 bis März 1926 
März 1926 bis .April 1927 
.April 1927 bis .April 1928 
.April 1928 bis .April 1929 . 
.April 1929 bis November 1929 
Insgesamt in Kanada eingewandert v. 18. Juli 1923 

bis 25. November 1929 . . . . . . . . . . . 
II. In der gleichen Zeit nach Mexiko eingewandert 
III, November/Dezember 1929 über Moskau aus-

gewandert ................ . 

Gesamtzahl der erfaßten mennonitischen .Aus­
wanderer aus der U. d. S. S. R. 1923-1929 . 

Dazu kommen schätzungsweise 1918-1922 ... 

2759 
3927 
2323 
2479 

345 
413 
248 

12494 

2759 
1121 5048 
1350 3673 
3207 5686 

378 723 
94 507 

9 257 

6159 18653 
475 

3845 

22973 
500 

23473 

Der Einfluß der Abwanderung auf die mennonitische Bevölkerungs­
bewegung in Sowjetrußland läßt sich deutlich aus ihrer Gegenüberstellung 
mit der gleichzeitigen natürlichen Bevölkerungsvermehrung erkennen. 
Das ist in folgender Tabelle geschehen: 

Eigen ver- .Abwanderung 
Zeitab- A.nfangs- mehrung 

I 
In% +oder-;- End-

schnitt bestand (2,8% absolut des Be- bestand 
p. a.) standes 

1 

1918-22 - - (500) - - 120 000 
1923/24 120 000 3 500 2 800 2,3 + 700 120 700 
1924/25 120 700 3 500 5 000 4,1 -,- 1500 119 200 
1925/26 119 200 1 700 3 800 3,2 ~ 2 100 117 100 
1926/27 117 100 3 000 5 900 5,0 -,- 2900 114 200 
1927/28 114 200 3 000 800 0,7 + 2200 116 400 
1928/29 116 400 

1 

3 000 500 0,4 + 2500 118 900 
26.IV. 31. 
XII. 1929 118 900 3 000 4100 2,9 -,- 1100 1 117 800 

1923-29 1 120 000 I 20 700 22 900 1 -;- 2 200 1 11 7 800 

Im Endergebnis ist also der Bevölkerungsbestand des Mennonitentums 
in der Sowjetunion seit 1923 nur um rund 2000 auf annähernc;l 118 000 
gesunken. Einer Gesamtauswanderung von etwa 23 000 stand eine gleich­
zeitige Eigenvermehrung um fast 21 000 gegenüber. Gleich zu Beginn 
erreichte der Abfluß der Bevölkerung 80% des natürlichen Bevölkerungs­
zuwachses, um ihn dann in immer größerem Maße zu überflügeln. 1926127 
ergab sich ein Minus von der Größe des regelmäßigen Zuschusses. Erst die 
künstliche Unterbindung der Bewegung durch den Staat machte dem 
Abbröckeln des Mennonitentums ein jähes Ende. Doch hat der erneute 
Durchbruch 1929 deutlich die Grenzen der staatlichen Gewalt gezeigt. 
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Verhältnismäßig am stärksten war die Abwanderung im Winterhalbjahr 
1925/26, wo sie aufs Jahr gerechnet 6,4% des Bevölkerungsbestandes aus­
machte. Die völlige Absorbtion und Überflügelung des Bevölkerungs­
zuwachses durch den Wanderungsverlust war ein klares Symptom der 
unerträglichen Lage, in die das Mennonitentum in Sowjetrußland geraten 
war. Dringlichkeit und Umfang des Auswanderungsstrebens haben weiter 
erheblich zugenommen, angesichts der zerstörerischen Agrar- und Kultur­
politik des Stalinismus. Nur seinen Zwangsmaßnahmen ist es zuzuschreiben, 
wenn dieses Streben zunächst ohne Erfüllung geblieben ist. Nach den 
bisherigen Erfahrungen kann es jedoch bezweifelt werden, ob der Massen­
strom auf die Dauer wird aufgehalten werden können. 

Für die Propaganda gegen die Auswanderung der Mennoniten seien zwei 
charakteristische Beispiele herausgegriffen. Die Mennonitische Rundschau 
(1925, Nr. 16) brachte, merkwürdigerweise ohne Kommentar, einen mit 
H. S c h w a r z gezeichneten Aufsatz, in dem behauptet wurde, die Aus­
wanderungsbewegung werde von den „reichen" Mennoniten „listig" propa­
giert, um billige Arbeitskräfte in Amerika zu bekommen. ,,Der Agitator", 
fährt Schwarz fort, ,,war natürlich schlauer und blieb in seinem warmen 
Nest sitzen ... " Die Logik geht hier dieselben krummen Wege wie die 
Wahrheitsliebe. 

Das Neue Dorf (a. a. 0. Nr. 42 vom 11. März 1928) veröffentlichte unter 
der Überschrift „Ein Enttäuschter" das Gesuch eines gewissen Abraham 
Sa w a z k i um Erlaubnis der Rückkehr in den Sowjetstaat. Er sei am 
5. Juni 1927 aus Chortitza nach Kanada mit Frau und Kindern ausgewandert. 
Das Leben in Kanada befriedige ihn so wenig, daß er die Auswanderung als 
den „verhängnisvollsten Fehler seines Lebens" betrachte. Das Gesuch ist 
mit einem entsprechenden Kommentar des Blattes versehen. 

Ein Mittel der direkten Politik gegen die Auswanderung war u. a. 
die Ablehnung der durch B. H. Jan z im Juni 1924 eingereichten 
Ergänzungsliste von Auswanderungslustigen 1). Als wirksamstes und 
zugleich einfachstes Mittel erwies sich die Einstellung der Erteilung 
von Familienreisepässen, die administrative Verschleppung der Paßaus­
.stellung, die Verlegung der letzten Entscheidung von den Lokalbehörden 
nach Moskau und die starke Erhöhung der Paßgebühren, die gegen­
wärtig 250 Rbl. für einen individuellen Auslandspaß betragen. Dazu 
traten steuerliche Hindernisse der Ausreise, Zurückhaltung von Fami­
lienangehörigen als Geiseln und andere Formen eines mittelbaren und 
unmittelbaren Zwanges. 

Aus Abwanderungsgründen und Grenzsperre ergab sich die Notwen­
digkeit, .für den Bevölkerungsüberschuß einen anderen Ausweg zu finden. 
Am 3. August 1926 richtete die Verwaltung des A. M. L. V. auf Grund 
eines Ratsbeschlusses vom Juni desselben Jahres eine ausführliche offizielle 
Eingabe an das Landwirtschaftskommissariat der R. S. F. S. R. betreffend 
die Übersiedlung von 500-600 Familien nach Sibirien, zunächst in das 
Gebiet bei Omsk. Das Landwirtschaftskommissariat erklärte im Antwort­
schreiben vom 6. Oktober 1926 Nr. 3 p/808/331/10 sein grundsätzliches 

1) Mennonit. Rundschau 1924, Nr. 32. 



001-168 7963  10/28/03  1:30 PM  Page 161

161 

Einverständnis. Es teilte die näheren Bedingungen mit und verlangte 
einen ausführlichen Plan der Übersiedlung 1), dessen Schicksal aber un­
bekannt geblieben ist. 

Eine größere Abwanderung innerhalb der Grenzen der Union fand im 
Frühjahr 1927 statt. Nach dem Übersiedlungsbericht von Isaak Ewer t 2) 

reisten die „Kundschafter" (,,Chodoki" - altes Institut des russischen 
Siedlungsrechts) von 104 Slavgoroder Familien am 29. Juli 1926 in das 
Amurgebiet. Der erste geschlossene Transport mit 42 Voll-, 2 Teilfamilien 
und einigen Einzelnen, zusammen 261 Personen, fuhr von Slavgorod am 
24. März 1927 mit der Eisenbahn ab. Die Übersiedler führten 7 Eisenbahn­
wagen mit Ackergeräten und zwei Wagen mit 13 Stück Rindvieh mit sich. 
Unterwegs starben ein Mann und 4 Kinder. 75 Pferde wurden unterwegs 
erworben. Die Ankunft erfolgte am 12. April 1927. 

Zum Herbst 1927 waren durch diese Siedler und ihre Nachzügler im 
Amurgebiet, bei Blagoscensk, Tambovskij Rayon, Verchne-Poltavskij 
Dorfratsbezirk eingerichtet: das Dorf Blumenort mit 21 Wirtschaften, das 
Dorf Rosental mit 24 Wirtschaften und das Dorf Silberfeld mit 26 Wirt­
schaften. Ein weiteres Dorf sollte im Frühjahr 1928 durch weitere 46 nach­
ziehende Familien begründet werden. 

Scheinbar durch eine andere Gruppe wurde im Frühjahr 1927 noch das 
Dorf Nevzorovka, 20 Werst von der ersten Gruppe entfernt, errichtet. 
Seit dem Sommer 1927 waren außerdem 70 Werst den Amur abwärts noch 
4 mennonitische Dörfer im Entstehen begriffen 3). 

Im Jahre 1928 gab es danach im Amurgebiet im ganzen mindestens 
9 mennonitische neuangelegte Siedlungen mit 200-250 Wirtschaften, etwa 
100 planmäßig angesiedelten und 240 -vorübergehend untergebrachten 
Familien mit insgesamt etwa 1000 Personen. 

Die Schwierigkeiten einer Binnenabwanderung ergaben sich für die 
Mennoniten vor allen Dingen aus der Haltung des Sowjetstaates, der die 
Intensivierung der Landwirtschaft in den Vordergrund stellte und darum 
einer Abwanderung der Bevölkerung ablehnend gegenüberstand. Erst das 
Anschwellen der eigenmächtigen Massenabwanderung zwang ihn vorüber­
gehend (1925--28) zur Wiederaufnahme der Vorkriegsgesetzgebung über 
die Übersiedlung, wobei er versuchte, den Wanderungsstrom nach den 
politisch und strategisch wichtigen Gebieten des fernen Ostens und des 
Murmangebiets zu lenken. 

Am 10. April 1925 wurde beim ZIK der U. d. S. S. R. das Übersiedlungs­
komitee der Gesamtunion errichtet (Ges. Samml. der U. d. S. S. R. 1925, 
Nr. 30-193). Am 10. September 1926 (ib. 1926, Nr. 35-248) wurde das 
Gesetz über Steuererleichterung und Eisenbahntarif-Ermäßigung für Über­
siedler erlassen. Am 26. Ap;i.:il 1927 wurden erstmalig in das Bundesbudget 
27 Millionen Rubel für den Ubersiedlungsaufwand eingestellt (ib. 1927, Nr. 21 
- 240, Art. 5). Am 31. Dez. 1927 wurde das Gesetz über Hergabe von Krediten 
an Übersiedler unter Bevorzugung der Gebiete des Fernen Ostens und der 

1 ) Bericht der Verwaltung des A. M. L. V. im Prakt. Landwirt 1926, Nr. 9 
und Prot. der X-Ratssitzung des A. M. L. V. ib. Nr. 10/11 1926; ferner die Be­
merkungen zur Bevölkerungsstatistik des A. M. L. V. ib. Mai 1926. 

!) Unser Blatt, Januar 1928. 
3 ) Vgl. Unser Blatt 1928, Febr. u. f., Berichte vom Ort. 
E h r t , Mennonltentum In Rußland. 11 
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Insel Sachalin erlassen (ib. 1928, Nr. 6-56), dem das Gesetz über die Rück­
erstattung der Transportkosten an die Siedler auf Sachalin, Kamtschatka und 
im Nikolaevsker Gebiet folgte (12. Sept. 1928, ib. Nr. 59-527). Eine grund­
sätzliche wanderungspolitische Regelung fand die Übersiedlung erst im Gesetz 
vom 18. Januar 1928 (ib. Nr. 8-63): ,,Über die Aufgab~n der Übersiedlung, 
ihre Organisation, die Gr~p.dsätze der Aufstellung von Übersiedlungsplänen 
und die Finanzierung von Ubersiedlungsmaßnahmen". Als Ansiedlungsgebiete 
wurden der Ferne Osten einschließlich Sachalin und Kamtschatka, Sibirien 
und die Murman-Karelischen Gebiete in den Vordergrund gestellt. Bis zur 
Gegenwart konnte sich das Gesetz nicht in genügendem Maße auswirken, um­
so weniger, als die einschneidenden Maßnahmen des Fünfjahrplans und der 
Stalinschen Agrarpolitik seine Voraussetzungen völlig umzustürzen drohen. 

Die Gesamtheit der klassenpolitischen Maßnahmen des Sowjetstaates 
läßt auch von der Wanderung innerhalb der Staatsgrenzen der U. d. S. S. R. 
eine Lösung des mennonitischen Bevölkerungsproblems nicht erwarten. 
So erscheint die gegenwärtige Krise des Mennonitentums in der Union als 
Ergebnis des allseitigen Gegensatzes zwischen seiner Disposition und der 
Situation seines Milieus. Innerhalb des in Rußland herrschenden Systems 
ist für das genuine Mennonitentum kein Lebensraum vorhanden. Für die 
weitere Entwicklung bleiben daher nur zwei Möglichkeiten: entweder es 
tritt eine grundsätzliche Änderung dieses Systems ein oder aber das Menno­
nitentum geht seiner Auflösung und Vernichtung entgegen. 




